
Gemeinde Petersberg                           

Der Gemeindewahlleiter 

Gemeinderatswahl am 09.06.2024                                      

  Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 

I. Gemäß § 6 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) 

wird bekannt gegeben:  

Die Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde Petersberg findet am Sonntag, dem 

09. Juni 2024 statt. 

II. Gemäß § 15 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen – Anhalt (KWG LSA) 

wird bekannt gegeben: 

1. Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Petersberg vom 

25.10.2023 bildet das Wahlgebiet in der Gemeinde Petersberg bei den Wahlen am 

09.06.2024 einen Wahlbereich. Zu diesem gebildeten Wahlbereich der Gemeinde 

Petersberg gehören folgende Ortschaften: Brachstedt, Gutenberg, Krosigk, Kütten, 

Morl, Nehlitz, Ostrau, Petersberg, Sennewitz, Teicha und Wallwitz. 

2. Die Zahl der für den Gemeinderat der Gemeinde Petersberg zu wählenden Vertreter 

beträgt nach § 37 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen – 

Anhalt (KVG LSA) 20. 

3. Die Höchstzahl der auf einen Wahlvorschlag je Wahlbereich für die Wahl des 

Gemeinderates der Gemeinde Petersberg zu benennenden Bewerber einer Partei 

oder Wählergruppe beträgt 25. 

4. Soweit Wahlvorschläge für die Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde Petersberg 

nach § 21 Abs. 9 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) 

der Unterschrift von Wahlberechtigten des Wahlbereiches bedürfen, beträgt 95. 

5. Die Wahlvorschläge sind bei dem Gemeindewahlleiter unter folgender Adresse bis 

zum 02.April 2024 um 18.00 Uhr abzugeben: 

 

Gemeinde Petersberg 

Gemeindewahlleiter 

OT Wallwitz 

Götschetalstr. 15 

06193 Petersberg 

  

 
gez. Krimm                                                                                    Gemeindewahlleiter

   


